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E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Hauptausschusses ein. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 06.11.2013  
   
3 Fragestunde für Einwohnerinnen oder Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 

i.V. mit § 19 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

   
4 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 09/1194 

   
5 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
 

   
5.1 Antrag des Herrn Wilfried Ziegler vom 18.11.2013 zur Verkehrsführung 

vom Fildersteg zum Markt, Rathaus und Ostwall 
St 09/1212 

   
6 Neufassung der Vergabeordnung der Stadt Xanten St 09/1200 
   
7 Satzung zur 2. Änderung der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren 

für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen – Sondernutzungssatzung-  
St 09/1189 

   
8 Satzung zur 7. Änderung der Satzung der Stadt Xanten über die 

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 17.12.2004 
St 09/1211 

   
9 Satzung zur 13. Änderung der Gebührensatzung für die öffentliche 

Abfallentsorgung in der Stadt Xanten 
St 09/1168 

   
10 Satzung zur 5. Änderung der Gebührensatzung für die 

Obdachlosenunterkünfte der Stadt Xanten 
St 09/1180 

   
11 Gründung einer Kultur- und Bürgerstiftung Xanten St 09/1208 
   
12 Gewährung von Zuschüssen  
   
12.1 Antrag des Heimatvereins Wardt e.V. vom 14.11.2013 auf Gewährung 

eines Zuschusses für die Aufstellung der Plastik "Wardter Mädchen" an 
der Straße Am Meerend 

St 09/1187 
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12.2 Antrag des Vereins der Freunde und Förderer der ortsansässigen 

Grundschule Birten e.V. vom 14.11.2013 auf Gewährung eines 
Zuschusses für die Errichtung eines Mini-Amphitheaters auf dem 
Außengelände der Kindertagesstätte St. Elisabeth Birten 

St 09/1191 

   
13 Betrieb der Sauna "Finnwell" über den 31.03.2014 hinaus St 09/1184 
   
14 Übernahme eines Kredites der Stadt Xanten durch den DBX St 09/1182 
   
15 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
 

   
15.1 Antrag der Fraktion BBX 2014 zur Entfernung der vier Poller an der Dr. 

Cornelius-Scholten-Straße/Ecke Bäckerei Dams 
St 09/1203 

   
15.2 Antrag der Fraktion BBX 2014 vom 13.11.2013 zur Prüfung der 

Umsetzung der Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im 
Xantener Stadtkern auf 30 km/h 

St 09/1213 

   
15.3 Antrag der CDU-Fraktion vom 14.11.2013 auf Reduzierung der 

Höchstgeschwindigkeit auf dem Holzweg im Bereich zwischen der 
Viktorstraße und der Poststraße in Höhe des Friedhofes auf 30 km/h 

St 09/1198 

   
16 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher 

Sitzung zu behandeln sind: 
 

   
16.1 Anfrage der BBX vom 11.11.2013 zum Ausbau der Wirtschaftswege St 09/1216 
   
16.2 Anfrage der SPD-Fraktion vom 24.11.2013, eingegangen am 

25.11.2013, zu den Voraussetzungen für die Anerkennung Xantens als 
Luftkurort 

St 09/1217 

   
17 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
18 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse 
St 09/1196 

  
2 Grundstücksangelegenheiten  
  
2.1 Erwerb eines Grundstückes in der Gemarkung Wardt, Flur 35, im  

Lüttinger Feld 
St 09/1192 

  
2.2 Erwerb eines Grundstückes in der Gemarkung Wardt, Flur 35, im  

Lüttinger Feld 
St 09/1181 
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2.3 Verkauf einer Teilfläche aus einem Grundstück in der Gemarkung 
Xanten, Flur 13 

St 09/1215 

  
3 Vergabe von Aufträgen  
  
3.1 Vergabe von Aufträgen;  

hier: Beschaffung eines Fahrgastinformationssystems 
St 09/1183 

  
4 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
5 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
6 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
 
Xanten, 27.11.2013 
 
gez. Strunk 
Bürgermeister 
 
 
 

E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zu der am  
 
 

Donnerstag, 12. Dezember 2013, 17:00 Uhr, 
 
 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, stattfindenden 
Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Planung ein. 
 
Tagesordnung: 
 
 
A. Öffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  
   
2 Genehmigung der Niederschrift vom 07.11.2013  
   
3 Fragestunde für Einwohnerinnen oder Einwohner gemäß § 28 Abs. 8 in 

Verbindung mit § 19 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten 
 

   
4 Bericht gem. § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 

Beschlüsse 
St 09/1190 

   
5 Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
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5.1 Antrag des Heimatvereins Vynen e.V. vom 23.10.2013, eingegangen am 
05.11.2013 auf Erhaltung des Schulgebäudes und des Schulhofes in 
Vynen 

St 09/1209 

   
6 11. Änderung des Flächennutzungsplans "Schwimmende Ferienhäuser 

Vynen" im Bereich des Seeufers und der Grünfläche zwischen Alt-
Vynschen-Weg und Xantener Nordsee in Xanten-Vynen 
hier: Abwägung und Feststellungsbeschluss 

St 09/1204 

   
7 Bebauungsplan Nr. 76 W -2. Änderung- "Sondergebiet Schwimmende 

Ferienhäuser Vynen" im Bereich des Seeufers und der Grünfläche 
zwischen Alt-Vynschen-Weg und Xantener Nordsee in Xanten-Vynen 
hier: Offenlagebeschluss 

St 09/1205 

   
8 Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Xanten gemäß § 3 DSchG 

NRW 
- vorsorglich - 

 

   
9 Bezuschussung zur Förderung kleinerer privater 

Denkmalpflegemaßnahmen - Stadtpauschale 2013 - 
St 09/1206 

   
10 Erteilung der Erlaubnis zur Entfernung von Bäumen gemäß § 6 der 

Baumschutzsatzung der Stadt Xanten 
 

   
10.1 Entfernung von Bäumen;  

hier: Entfernung von 2 Linden für den neuen Parkplatz hinter der 
"Karthause", Karthaus 8-10 

St 09/1207 

   
11 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Xanten, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
 

   
11.1 Antrag der BBX vom 30.08.2013 bezüglich der Aufstellung von 

Erholungs- und Ruhebänken an der K 23 - Veener Weg 
St 09/1188 

   
11.2 Antrag der CDU-Fraktion vom 06.11.2013 für Gütekompost vom  

Asdonkshof 
St 09/1193 

   
11.3 Fraktionsantrag der BBX 2014 vom 15.11.2013 auf Erstellung eines 

Kostenvergleichs zur Verlegung der schwimmenden Ferienhäuser in 
Xanten-Vynen 

St 09/1210 

   
11.4 Antrag der BBX vom 13.11.2013  auf Errichtung eines Torbogens am 

Fildersteg 
St 09/1202 

   
11.5 Antrag der FBI vom 15.11.2013, die Schließung des Fildersteges mit 

einer durchgehenden Wallmauer nicht weiterzuverfolgen 
St 09/1201 

   
11.6 Antrag der CDU-Fraktion vom 19.11.2013 zum Straßenausbau Filder-

steg 
St 09/1214 

   
11.7 Probeweise Schließung des Fildersteges St 09/1185 
   
12 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in öffentlicher 

Sitzung zu behandeln sind. 
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12.1 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Ritter vom 13.11.2013 zur 

Veränderung von Plankonzepten während der Aufstellung von 
Bauleitplänen 

St 09/1199 

   
13 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
14 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

   
 
 
B. Nichtöffentlicher Teil Drucksache Nr. 
 
1 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung, soweit sie in 

nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
2 Fragen von Ausschussmitgliedern gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
3 Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung, 

soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind. 
 

  
 
Xanten, 27.11.2013 
 
gez. Bours 
Ausschussvorsitzender 
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Bekanntmachung 
 
 

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt Xanten  

am 25. Mai 2014 
 

 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 967), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 27. Juni 2011 (GV. NRW. S. 300, ber. S. 394) - SGV. NW. 1112 - 
fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der Stadt Xanten, 
Karthaus 2, 46509 Xanten, Zimmer 27A 
 

während der Dienststunden: 
Mo. – Do.  08.00 Uhr – 16.00 Uhr 
            Fr. 08.00 Uhr – 12.00 Uhr kostenlos abgegeben werden. 

 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46b und 46d Abs. 1 bis 3 des 
Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. 
S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2011 (GV. NRW. S. 238), 
- SGV. NRW. 1112 - und der §§ 25 und 26 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 

(Parteien), von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten 
(Einzelbewerbern/ Einzelbewerberinnen), von diesen allerdings keine Reserveliste, eingereicht 
werden. 

 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 

benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt 
worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder 
Wählergruppe ihre Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen 
lassen. 

 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürger/Unionsbürgerinnen), die in Deutschland wohnen, sind unter den gleichen 
Voraussetzungen wie Deutsche wählbar.  

 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen sind in 
geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Be-
werberinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer Bewerberin als 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine andere Bewerberin. 
Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt  ist.  

 
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des 
Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. 

 
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und die Bewerber/Bewerberinnen sind 
frühestens ab dem 42. Monat nach Beginn der laufenden Wahlperiode – also ab dem 21. März 2013 
–, die Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach der öffentlichen Bekanntgabe 
der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu wählen.  
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Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den 
Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen 
Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 

 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das 
Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wählergruppen durch 
ihre Satzungen.  

 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/der Bewerberinnen mit Angaben 
über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, 
Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem 
Wahlvorschlag einzureichen.  
 
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von diesem/dieser bestimmte 
Teilnehmer/ Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl 
des Bewerbers/der Bewerberin für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der 
Bewerber/ Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der 
Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die 
Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung der 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt sind. 
 
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlags. 

 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode 

nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen Kreises, im 
Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie 
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen 
Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für 
auf Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 
4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim 
Bundeswahlleiter eingereicht haben. 

 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem 
Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf 
Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und 
Wählergruppen eingereicht werden können, wird das Ministerium für Inneres und Kommunales 
öffentlich bekannt machen. 
 

 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 
 
2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin können auch von Parteien und 

Wählergruppen gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber/die Bewerberin 
entweder in einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten Versammlungen der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen 
anderen als den gemeinsamen Bewerber wählen und zur Wahl vorschlagen. 

 
Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin soll nach dem Muster der 
Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 
 

- Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht; andere Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des Wahlvorschlagsträgers 
gekennzeichnet werden; 

 

- Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin. 

 
Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
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2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 

Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von 
den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des 
Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 

 
Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen. 

 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem von  
 

mindestens 160 Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und handschriftlich  

unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. 
Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem 
Nachweis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von 
Umständen, die der Wahl-vorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht 
werden.  
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle 
beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen fallen. 

 

2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 160 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind 

die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist 
folgendes zu beachten: 
 

- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei der Anforderung 
sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie 
Familienname, Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden Bewerbers/Bewerberin 
anzugeben. Der Wahlleiter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. 

 

- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt 
persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, Vornamen, Tag 
der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie der 
Tag der Unterzeichnung sind vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich und 
handschriftlich auszufüllen. 

 

- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine 
Bescheinigung seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass 
er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

 

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat 
jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen 
Wahlvorschlägen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines Wahlvorschlags für einen 
Wahlbezirk und einer Reserveliste bleibt unberührt. 

 

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn 
dieser/diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist. 

 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12c zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Bewerber/die Bewerberin zu versichern, dass er/sie 
für keine andere Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/Landrätin kandidiert. 
Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO; die 
Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO 
abgegeben werden. 

 

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin 
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(Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an 
Eides statt (Anlage 10c zur KWahlO). 

 
3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 

eingereicht wenden. Er muss enthalten: 
 

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können durch ein Kennwort 
gekennzeichnet werden; 

 

- Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 
Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die 
Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben. 

 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 

Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss 
mindestens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvorschlag 
selbst leisten. 

 
3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von 

mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von 
Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der 
Unterzeichner/die Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von 
Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig 
erbracht werden. 

 
3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5  Wahlberechtigten des 

Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. 

 
Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Unterzeichner im Wahlbezirk wahlberechtigt ist. 
Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig. 
 

3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der  Anlage 12a zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur 
KWahlO abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen 
Wahlvorschlags. 

 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13 zur KWahlO; die 
Bescheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a  zur KWahlO 
erteilt werden. 

 

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber/der Bewerberinnen 
mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; ihrer 
Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherungen an 
Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 Abs. 8 
dieser Bekanntmachung). 

 

- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine 
Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, falls der Wahlleiter dies zur 
Behebung von Zweifeln für erforderlich hält. 
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4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine Partei oder 

Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen  Leitung 
unterzeichnet sein. 

 
4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss 

enthalten: 
 

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste 
einreicht;  

 

- Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift sowie 
Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und 
Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die 
Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der sie beschäftigt sind, 
anzugeben. 

 

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten. 
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbeschadet der 
Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen/eine im Wahlbezirk oder für 
einen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte Bewerber/Bewerberin sein soll. 

 
4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbewerber/Einzelbewerberin für einen 

im Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber/aufgestellte 
andere Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten: 
 

- den Familien- und Vornamen des/der zu ersetzenden Bewerbers/Bewerberin; 
 

- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der/die zu 
ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist. 

 
4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem von  
 

mindestens 18 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 

 
 
 

4.5  Muss die Reserveliste von mindestens 18 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 

Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der  Anlage 14b zur KWahlO zu 
erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 
oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nr. 2.4 entsprechend.  
 

4.6 Die Zustimmungserklärung der Bewerber/der Bewerberinnen ist auf der Reserveliste nach dem 
Muster der Anlage 11b oder einzeln nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO abzugeben. Einer 
Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für einen 
Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist. 

 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der  Stadt 
Xanten 
 

sind spätestens bis zum 

(48. Tag vor der Wahl) 
 

07.04.2014 , 18.00 Uhr (Ausschlussfrist), 
 
 
beim Wahlleiter der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, Zimmer 27A einzureichen. 
 
 

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit 
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden können. 
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Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der Wahlbezirke vom 21.05.2013 wird hingewiesen. 

 
 

Ort, Datum  Der Wahlleiter 

Xanten, 02.12.2013 

 

gez.: Strunk 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten – AöR 
 

 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

für den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage 
 
 
 
Gemäß § 9 der Entwässerungssatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten vom 
15.09.2006 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der  
 
Schmutzwasserkanal in der Straße Op de Melter im Ortsteil Xanten-Lüttingen vom 
Mölleweg in Richtung Lüttinger Straße ca. 40 m 
 
betriebsfertig hergestellt worden ist.  
 
Gemäß § 9 der o. g. Satzung wird darauf hingewiesen, dass jeder Anschlussberechtigte 
verpflichtet ist, sein Grundstück an die bestehende öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, 
sobald Abwasser dort anfällt. 
 
Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung ist der Anschlusszwang rechtswirksam geworden mit 
der Maßgabe, dass für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal die auf den Grundstücken 
notwendigen Entwässerungseinrichtungen so zu erstellen sind, dass das Abwasser zukünftig in 
das Kanalsystem geleitet wird.  
 
Die bebauten Grundstücke sind innerhalb von drei Monaten nach dieser Bekanntmachung an 
den öffentlichen Kanal anzuschließen.  
 
Die Herstellung der Grundstücksanschlüsse vom Straßenkanal bis zur Grundstücksgrenze sind 
im Zusammenhang mit der Kanalverlegung vorgenommen worden. Die 
Entwässerungseinrichtungen auf den Grundstücken sind von den Grundstückseigentümern 
selbst zu erstellen. Die Einrichtungen werden vom Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten 
entsprechend § 13 der Entwässerungssatzung abgenommen. Die ordnungsgemäße 
Fertigstellung der Einrichtungen kann auch durch Vorlage einer Unternehmerbescheinigung 
Abwasser durch den Grundstückseigentümer nachgewiesen werden.   
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Es wird darauf hingewiesen, dass eine Abnahme durch den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten 
nur erfolgen kann, wenn so rechtzeitig informiert wurde, dass bei noch offenen Leitungsgräben 
die Anschlussleitungen überprüft werden können.  
 
Das Niederschlagswasser von befestigten Oberflächen ist auf den Grundstücken zu verrieseln 
(Untergrundverrieselung). Die Untergrundverrieselung des Niederschlagswassers stellt eine 
Einleitung in das Grundwasser dar. Dafür ist nach § 7 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit 
§ 25 Landeswassergesetz NW eine wasserbehördliche Erlaubnis erforderlich, die durch die 
Grundstückseigentümer beim Landrat des Kreises Wesel – Fachbereich Wasserwirtschaft – 
über den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten zu beantragen ist.  
 
Es wird darauf verwiesen, dass die Einleitung von Niederschlagswasser in den 
Schmutzwasserkanal eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die nach der Entwässerungssatzung mit 
einer Geldbuße bis zu 50.000,00 € geahndet werden kann. Die rechtswidrige Einleitung 
verpflichtet darüber hinaus zur Beseitigung des Fehlanschlusses, was im Allgemeinen mit 
erheblichen Kosten verbunden ist.  
 
Xanten, 25.11.2013 
 
Dienstleistungsbetrieb  
Stadt Xanten (AöR) 
 
 
Reintjes 
Vorstand 

 


